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Allgemeines

• Anwendbarkeit: ab 01.01.2020

• Ziel kurzfristig: Vereinfachung und Vereinheitlichung des innergemeinschaftlichen 
Warenhandels (Quick fixes)

• Umsetzung der diesbezüglichen Vorgaben des Rates der EU in der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) durch nationales Recht / 
Gesetzgebung(-sentwurf) „Jahressteuergesetz 2019“ 
(Verabschiedung Bundesrat am 29.11.2019 geplant)

• Ziel langfristig: Implementierung Bestimmungslandprinzip innerhalb der EU mit 
Steuerschuldnerschaft des Leistenden

• Tax-Compliance-Management-System vermindert steuerstrafrechtliche Risiken 
(und optimiert ggfs. die Steuerbelastung)
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Innergemeinschaftliche Lieferung

• Grundsätzlich unverändert steuerfrei bei Versand aus Deutschland in ein anderes 
Mitgliedsland

• Mitgeteilte (MwStSystRL) bzw. verwendete (UStG) USt-ID (gültig und qualifiziert 
bestätigt) eines „anderen“ Mitgliedstaates zukünftig materielle (nicht nur formelle) 
Voraussetzung für Steuerfreiheit 

und

• Richtige und vollständige Zusammenfassende Meldung (ZM)

und

• Vermutungsregel (MwStSystRL) des Nachweises einer igL bei zwei sich nicht 
widersprechenden Belegnachweise (einmal von Verkäufer und einmal von 
Erwerber ausgestellt) über „Ausfuhr“
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Innergemeinschaftliche Lieferung

Verwendung USt-ID

• Abweichender / alternativer Nachweis ohne USt-ID grundsätzlich nicht mehr 
möglich

• mitgeteilt vs. verwendet bedeutet: 
steht „irgendwo“ vs. vorab aktiv einbezogen!

(Vertrag, , Auftrag, Auftragsbestätigung, etc. –
„formularmäßige“ Verwendung / Briefkopf reicht wohl nicht)
spätestens bei Ausführung der Lieferung
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Innergemeinschaftliche Lieferung

Belegnachweise

MwStSystRL „Vermutungsregel“
• Genannte Belegnachweise: CMR-Frachtbrief, Konnossement (See), 

Luftfrachtrechnung, Rechnungen Spediteur etc. (Beförderungs- und 
Versendungsbelege)

• Lagerquittung Empfänger, Versicherungsbestätigung, Bankunterlagen mit Nachweis 
der Zahlung der Frachtkosten, Notar etc. kann fehlenden zweiten Nachweis ersetzen.

• Abholfall: Zusätzlich „Gelangensbestätigung“ vorliegend spätestens am zehnten Tag 
des auf die Lieferung folgenden Monat

UStG / UStDV
• Gelangensbestätigung und Alternativnachweise weiterhin anwendbar / 

Belegnachweise „Vermutungsregel“ MwStSystRL empfehlenswert
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Reihengeschäfte

• Mehrere Unternehmen, 
• ein Gegenstand, 
• Beförderung / Versendung vom ersten Unternehmer 
• unmittelbar 
• an den letzten Unternehmer (über eine innergemeinschaftliche Grenze).

• Nur eine der Lieferungen ist die „bewegte Lieferung“ und 
nur diese kann steuerfrei sein. 

• Beförderungen über EU-Außengrenze / Drittland nunmehr (auch) im Gesetz geregelt.

• Ausnahme: Drei Unternehmer, drei unterschiedliche USt-ID, ein Gegenstand, 
Beförderung / Versendung vom ersten Unternehmer unmittelbar an den letzten 
Unternehmer über eine innergemeinschaftliche Grenze = wohl unverändert alte 
Rechtslage (innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft).
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Reihengeschäfte

Beispiel drei Unternehmer:

• 1. Erster Unternehmer befördert: Erste (bewegte) Lieferung ist grundsätzlich 
steuerfrei; zweite Lieferung im Bestimmungsland steuerpflichtig 
(=> für mittleren Unternehmer je nach Sitz unter Umständen ein Problem!)

• 2. Letzter Unternehmer befördert: Zweite (bewegte) Lieferung ist grundsätzlich 
steuerfrei; erste Lieferung im Ursprungsland steuerpflichtig 
(=> für mittleren Unternehmer je nach Sitz unter Umständen ein Problem!)

• 3. Mittlerer Unternehmer befördert: NEU EU (nicht ganz neu für Deutschland) 
(a) Ohne Verwendung der USt-ID - des Staates aus dem die Gegenstände befördert 
oder versendet werden - durch den mittleren Unternehmer an den ersten 
Unternehmer: grundsätzlich wie 1.

• (b) Unter Verwendung der USt-ID - des Staates aus dem die Gegenstände befördert 
oder versendet werden: grundsätzlich wie 2.
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Reihengeschäfte

Beispiel drei Unternehmer:

Ergebnis:

• 1. Erster Unternehmer in D (Mandant B&B) befördert : entweder deutsche USt auf 
Ausgangsrechnung oder steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 
(=> keine Registrierung im Ausland notwendig)
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Sie möchten gerne die ganze
Präsentation?

über
businessfruehstueck@baumann-baumann.de

oder
+49 6154 63410

erhalten Sie die ganze Präsentation
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Disclaimer / Haftungsausschluss

Die Präsentation und deren Inhalte wurden sorgfältig und nach bestem Wissen 
und Gewissen erstellt. Dennoch kann für den Inhalt und etwaige daraus 
resultierenden Handlungen aufgrund möglicher Änderungen im Gesetz-
gebungsverfahren, abweichender zukünftiger Rechtsprechung oder auch der 
pauschalen Aussagen keine Haftung übernommen werden. Diese Präsentation 
ersetzt keine Beratung zu Ihrem konkreten Fall.



Downloads

Den Download der Präsentation finden Sie im Bereich
„Service / Informationen für Mandanten“ auf unserer Homepage

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Bereich
„Aktuelles“ auf unserer Homepage

www.baumann-baumann.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

BAUMANN & BAUMANN
Nieder-Ramstädter Str. 25
64372 Ober-Ramstadt

Telefon: +49 (0) 61 54 / 63 41 0
Telefax: +49 (0) 61 54 / 63 41 80

info@baumann-baumann.de
www.baumann-baumann.de
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